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POSTANSCHRIFTDer Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 1468, 53004 Bonn

ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFT Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61 und 65, Innenministerium

Bus 550 und SB60, Innenministerium

BETREFF Ihre Bitte um Vermittlung bzgl. Ihres IFG-Antrags „Gutachten IFG/UIG/VIG“ [#187103] 
beim BMI

HIER Erledigung der Angelegenheit
BEZUG Ihre E-Mail vom 30. Mai 2020

████████████████

das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hatte ich mit Hinweis auf die 
bereits von Ihnen zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts um eine Stel-
lungnahme gebeten. Das BMI hatmir nunmehr zwischenzeitlich geschrieben, dass es Sie 
unter Berücksichtigung meiner Rechtsauffassung beschieden habe. Auch wenn mir der 
Bescheid des BMI derzeit nicht vorliegt, gehe ich davon aus, dass sich Ihre Vermittlungsbit-
te damit erledigt hat. Sollte dies aus Ihrer Sicht nicht der Fall sein, wird um einen kurzen 
Hinweis gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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INTERNET ██████████

DATUM Bonn, 15.07.2020
GESCHÄFTSZ.25-725/002 II#0519

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.
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